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Eigenkapital für Sparkassen, aber wie?
Klaus Wilkens, Hamburg

Ende Mai 1979 hat die Studienkommission „Grundsatzfragen der Kreditwirtschaft“ (die sogenannte 
Geßler-Kommission) ihr Gutachten der Bundesregierung überreicht. Das Gutachten befaßt sich an zen
traler Stelle auch mit dem Eigenkapitalproblem der Kreditinstitute. Gefordert wird, daß Kapital als haf
tendes Eigenkapital „grundsätzlich“ nur noch anerkannt wird, wenn es sich um „eingezahlte, eigene 
Mittel, die den Kreditinstituten dauerhaft zur Verfügung stehen und am laufenden Verlust teUnehmen“ 1), 
handelt. Wenn diese Forderung durchkommt, werden die Sparkassen — und hier insbesondere die kom
munalen Sparkassen als weitaus zahlenstärkste Gruppe —, die sowieso bereits vor großen Eigenkapital
problemen stehen, in noch größere Schwierigkeiten geraten. Die damit zusammenhängenden Fragen 
analysiert unser Beitrag.

BANKEN

A us der Vielzahl von Funktionen, zu deren Er
füllung Eigenkapital als notwendig angesehen 

wird, besitzen nur die Haftungseigenschaft und 
die Geschäftsbegrenzungsfunktion wirkliche Re
levanz2). Wenn darüber hinaus bedacht wird, 
daß die Haftungsfunktion, „die bei Kreditinstituten 
anderer Rechtsformen dem Eigenkapital zukommt, 
. . .  bei den Sparkassen durch die Haftung des Ge
währträgers ausgeübt“ 3) wird, werden zwei Sach
verhalte deutlich:

□  Dem in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapi
tal bei Sparkassen kommt unter Haftungsaspek
ten nur eine Art Pufferfunktion für Verluste zu, 
bevor die umfangmäßig sowie zeitlich unbegrenz
te (und damit auch das Kriterium der Dauerhaftig
ke it4) erfüllende) Haftung des Gewährträgers in 
Anspruch genommen werden muß.

□  Die Notwendigkeit eines bilanziellen Eigen
kapitals für Sparkassen ist letztlich aus der Ge
schäftsbegrenzungsfunktion und darauf Bezug 
nehmende Vorschriften abzuleiten.

Probleme der Eigenkapitalausstattung

Limitierende, am Eigenkapital orientierte Normen 
beinhalten die §§ 10 (in Verbindung mit den

1) Bericht der S tud ienkom m ission „G rundsatzfragen der K re d itw irt
schaft“ , Kurzfassung, Bonn 1979, S. 36.
2) Zu den E inzelheiten vg l. R. H o I d i j k : E igenkapita lp rob lem e 
der deutschen Sparkassen, W iesbaden 1979, S. 59 ff.
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Grundsätzen I und la), 12 und 13 Kreditwesenge
setz (KWG) sowie das Berechnungsverfahren der 
Rediskont-Kontingente, wobei für Sparkassen al
lein Grundsatz I von praktischer Relevanz is t5).

Die zentrale Bedeutung des Grundsatzes I zeigt 
sich bei einer Betrachtung seiner Ausnutzungs
grade. Obwohl die Durchschnittskennziffer für alle 
Sparkassen nur beim 12,0-fachen (1976) bis 12,4- 
fachen (1973,1974 und 1978) des haftenden Eigen
kapitals lag, gab es eine größere Zahl von Insti
tuten (rd. 15%), die sich beim 16- bis 18-fachen 
bzw. sogar oberhalb davon und damit jenseits 
der zulässigen Grundsatz-I-Ausnutzung befan
den6). Für diese Sparkassen müssen kurz- bis 
mittelfristig, für andere langfristig Wege eröffnet 
werden, um die Eigenkapitalknappheit zu besei
tigen, wenn diese Institute weiterhin in der jetzi
gen Form am Wettbewerb aktiv teilnehmen sol
len7).

3) K .  F. H a g e n m ü l l e r :  Der Bankbetrieb, Bd. I, 4. Aufl., 
W iesbaden 1976, S. 170.
4) Ein weiteres K riterium  der E igenkapita l-D e fin ition  der Studien
kom m ission („am l a u f e n d e n  Verlust te ilnehm en“ ) w ird  nicht 
von der G ewährträgerhaftung e rfü llt. Dieses K rite rium  w ird aber 
z. B. auch nicht vom G rundkapita l e iner Aktienbank e rfü llt und ist 
darüber h inaus sowohl fü r d ie  Haftungs- als auch fü r d ie Ge
schäftsbegrenzungsfunktion irre levant und so llte  in d ieser Form 
entfa llen.
s) Zu den E inzelheiten vg l. Th. K u r z e :  Problem e und Verbes
serungsm öglichkeiten der E igenkapita lausstattung kommunaler 
Sparkassen, Freiburg 1978, S. 152 ff. G rundsatz I b ie te t auch die 
einzig  brauchbare Basis (im  S inne e iner H ilfskonstruktion) zur Be
urte ilung  der Angem essenheit der E igenkapita lausstattung (vgl. R. 
H o I d i j k , a. a. O., S. 174).
‘ ) Zu den Detailangaben vg l. Geschäftsbericht der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt 1979, S. 65; Th. Ku r z e , a. a. O., S. 115 ff.; 
R. H o I d i j k , a .a .O ., S. 151 ff. Es befanden sich in den Jah
ren 1972 b is 1976 Im Grenzbereich (ab 16facher Ausnutzung) zwi
schen 88 und 152 der 649 b is 771 Sparkassen.
7) Hierzu muß man wissen, daß das früher bei Sparkassen selte
nere, in jünge rer Ze it aber fo rc ie rte  kurz- und m itte lfr is tige  Kredit
geschäft in der Regel zu 100%, das Hypothekargeschäft aber nur 
zu 50%  und das Kom m unalkreditgeschäft sogar überhaupt nicht
im Grundsatz I angerechnet w ird .
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Die im folgenden zu erörternden Lösungsvor
schläge sind aufgrund der bisherigen Darlegun
gen vor allem unter zwei Aspekten zu beurteilen, 
nämlich inwieweit sie geeignet sind, die Haftungs
funktion zu fördern und/oder den Umfang an bi
lanziellem Eigenkapital und damit die Geschäfts
möglichkeiten gemäß Grundsatz I zu erhöhen.

Änderung der Sparkassen-Rechtsform

Lösungsmöglichkeiten der Eigenkapitalproblema
tik  der Sparkassen könnten in einer Änderung 
ihrer Rechtsform bestehen. Derartige Lösungen 
beinhalten aber eine Privatisierung bzw. Teilpri
vatisierung z. B. durch Umwandlung in eine AG 
unter Einbeziehung privater Aktionäre bzw. durch 
Schaffung eines von Privatpersonen aufzubringen
den Stammkapitals. Solch ein außenfinanziertes 
Eigenkapital erfordert eine Honorierung in Form 
einer Dividende o. ä., was zu verringerten Ge
winnthesaurierungsmöglichkeiten und/oder ver
änderten geschäftspolitischen Verhaltensweisen 
(verstärkte Gewinnorientierung) führen kann8).

Eigenkapital aus privater Hand erfordert auch eine 
Berücksichtigung dieser Kapitalgeber in den Ent
scheidungsgremien. Wenn z. B. -  wie von der 
FDP vorgeschlagen9) — eine Drittelung im Ver
waltungsrat (je ein Drittel kommunale, privat-bür- 
gerschaftliche und personal-mitbestimmungsbe
dingte Vertreter') erfolgt, ist ein Überwiegen des 
kommunalen Einflusses nicht mehr sichergestellt 
und dam it unter Umständen auch der wesentliche 
Grund fü r eine Beibehaltung der bisherigen Ge
währträgerhaftung entfallen. Dies kann unter 
dem Blickwinkel des Gläubigerschutzes langfristig 
nur negativ beurte ilt werden. Da eine gravierende 
Reduzierung des kommunalen Einflusses auch 
nicht im Interesse der Mehrheit der Entschei
dungsträger in den Sparkassen, Sparkassenver
bänden, Kommunen und Ländern liegen wird, ist 
die Realisierung derartiger Lösungsvorschläge — 
auch in abgewandelter Form 10) — weniger wahr
scheinlich als die von Lösungen, die die bisheri
ge Rechtsform und die kommunale Dominanz 
zweifelsfrei erhalten.

Beibehaltung der Rechtsform

Die bisherige Rechtsform der Sparkassen bliebe 
erhalten sowohl bei einer Schaffung zusätzlichen 
Kapitals durch verstärkte Gewinnthesaurierung, 
durch Dotationskapital und/oder durch sonstige, 
nachrangige Haftkapitalien als auch bei einer An
rechnung der Gewährträgerhaftung auf das haf
tende Eigenkapital sowie bei einer Fusion von 
Sparkassen.

») V g l. R. H o I d i j  k  , a. a. O., s. 177 ff.
’ ) V g l. o. V .: Banken und M arktw irtschaft, veröffentlicht In: Z e it
sch rift fü r das gesam te Kreditw esen, 29. Jg. (1976), S. 910.

Nach einer Fusion zwischen z. B. einer eigenkapi
talstarken und einer eigenkapitalschwachen Spar
kasse käme es auch zu einer Mitteilung der 
Grundsatz-I-Ausnutzung. Insofern könnten die 
Eigenkapitalprobleme zumindest fü r einen kurz- 
bis mittelfristigen Zeitraum behoben werden, 
ohne allerdings eine langfristige Lösung sicherzu
stellen. Zu beachten sind die erhöhte Konzentra
tion und der Sachverhalt, daß aufgrund des zu
sammen größeren Geschäftsgebietes Auswirkun
gen unter Regionalitätsaspekten im Sinne einer 
teilweisen Lockerung der kommunalen Bindungen 
und der Bürgernähe eintreten können.

Eine verstärkte Selbstfinanzierung (Gewinnthe
saurierung) ist ohne die schon bei der Privatisie
rung bzw. Teilprivatisierung aufgezeigten Konse
quenzen einer veränderten Geschäftspolitik nur 
in begrenztem Umfang möglich (z. B. über te il
weise Kostensenkungen und Einsparungen durch 
noch stärkere Nutzung der Kooperationsmöglich
keiten des Sparkassenverbandes im technisch
organisatorischen Bereich). Für eine nachhaltige 
Lösung der Eigenkapitalprobleme scheint daher 
auch dieser Weg allein nicht ausreichend.

Es verbleiben somit für die weitere Erörterung 
nachrangige Haftkapitalien, Dotationskapital und 
Anrechnung der Gewährträgerhaftung.

Nachrangiges Haftkapital

In Anlehnung an die Praxis anderer Staaten 
schlug der Deutsche Sparkassen- und Girover
band die aufsichtsrechtliche Anerkennung und ge
setzliche Fixierung besonders langfristiger Ver
bindlichkeiten als Eigenkapital-Surrogat vor, wenn 
deren Gläubiger sich im Umfang dieser Kapitalien 
„aufgrund einer schuldrechtlichen Abrede“ bereit 
erklären, „erst nach Erfüllung aller anderen Ver
bindlichkeiten des Instituts befriedigt“ 11) zu wer
den. Dieser Lösungsweg würde eine Anpassung an 
Verhältnisse in anderen EG-Ländern erbringen, 
eine Verbreiterung der Haftungsbasis zur Folge 
haben, prinzipiell mit dem bisherigen KWG-Sy- 
stem vereinbar und sogar wettbewerbsneutral 
sein, da dieser Weg allen Kreditinstituten offen 
stünde12).

Für die Übernahme der Haftungsfunktion müßte 
den Gläubigem zusätzlich eine Risikoprämie ge
zahlt werden, womit ceteris paribus eine Verrin
gerung des Gewinns und damit auch der Selbst
finanzierungsmöglichkeiten einhergehen würde, 
es sei denn, die betrachtete Sparkasse hätte ohne

10) Vgl. Th. K u r z e . a a .  O., S. 232 ff.
11) D. S c h m i d t ,  Nachrangiges H aftkapital auch in der Bundes
repub lik? , in : Z e itsch rift fü r  das gesamte Kreditwesen, 30. Jg. 
(1977), S. 1111; vg l. W. H a d d l n g ,  U.  S c h n e i d e r :  Nach
rangiges H aftkapita l bei K red itinstitu ten  in ausländischen Rechts
ordnungen, in : Sparkasse, 94 Jg. (1977), S. 390 ff.
1I) V g l. ebenda sow ie  R. Ho I d i J k , a. a. O., S. 220 ff.
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Anrechnung der Eigenkapitalsurrogate auf ertrag
bringende, Grundsatz-l-wirksame Geschäfte und 
damit auf Gewinnerzielungsmöglichkeiten ver
zichten müssen. Eine exakte Beurteilung des letzt
genannten Falls ist sehr schwierig. Wenn darüber 
hinaus bedacht wird, daß trotz der Langfristigkeit 
der haftenden Verbindlichkeiten eine unbefristete 
Erhöhung des Eigenkapitals bzw. der Eigenkapi
talsurrogate nicht sichergestellt werden kann, 
sollte diese Lösungsmöglichkeit nur als Reserve-
Instrument angesehen w erden.

Genußrechte sind rechtsformunabhängig, stehen 
allen Kreditinstituten offen und sind somit wett
bewerbsneutral, repräsentieren Vermögens-, aber 
keine Mitgliedsrechte, stellen voraushaftendes 
Eigenkapital dar, müssen aber relativ hoch ver
zinst und mit einer de facto jederzeitigen Kauf- 
und Verkaufsmöglichkeit versehen w erden13). Die 
Notwendigkeit einer Änderung des KWG, schon 
jetzt laut gewordene aufsichtsrechtliche Beden
ken, die zumindest ähnlich hohe Aufwandsbela
stung wie beim nachrangigen Fremdkapital und 
die noch stärkere Gefährdung der Dauerhaftigkeit 
der Kapitalüberlassung führen dazu, daß die Rea
lisierungschancen nicht sehr hoch veranschlagt 
werden dürfen.

Der Lösungsweg stille Gesellschaften des Spar
kassensektors existiert schon in der Praxis, ins
besondere über die sogenannte Sparkassen-För- 
derungsgesellschaften m. b. H., die sich nach in
tensiver Einzelprüfung in akuten Notfällen bei 
Sparkassen als stille Gesellschafter beteiligen 
können14). Da die Finanzierung dieser GmbHs 
weitgehend über ungesicherte Personalkredite er
folgt, wird u. a. die Grundsatz-I-Ausnutzung der 
darlehensgewährenden Sparkasse bzw. Landes
bank in entsprechendem Umfang erhöht. Es han
delt sich also eigentlich nur um einen Grundsatz- 
I-Freiraum-Transfer innerhalb des Sparkassen
sektors, der aber relativ teuer ist, da u. a. die 
Gewerbesteuer für die GmbH zusätzlich anfällt. 
Dieser Weg ist nur als Übergangslösung für an
sonsten rentabilitätsstarke Sparkassen, gedacht 
und akzeptabel15).

Stiüe Geselischaft von Mitarbeitern

Bei einer stillen Gesellschaft von Sparkassenmit
arbeitern handelt es sich um einen in der bank
betriebswirtschaftlichen Literatur bisher noch nicht 
erörterten Vorschlag. Der Grundgedanke kann an 
einem Beispiel verdeutlicht werden: Die Spar
kasse stehe vor der Entscheidung, 100 000 DM 
Grenzgewinn

a) zu versteuern (erfolgsabhängige Gesamtbela
stung ca. 60%) und den Rest (DM 40 000) in 
die Rücklage einzustellen;

b) den Sparkassen-Mitarbeitern als zweckgebun
dene Lohn- und Gehaltsbestandteile zuzufüh
ren. Die Zweckbindung soll in der Verpflich
tung bestehen, die auf diesem Wege netto zu
fließenden Mittel an z. B. eine Sparkassen- 
Vermögensbildungs-GmbH gegen entspre
chende Zertifikate weiterzureichen, die sich 
wiederum als stiller Gesellschafter im Umfang 
dieser Mittel an der Sparkasse beteiligt.

Der insgesamt realisierbare höhere Eigenkapital
z u w a c h s  is t in s b e s o n d e r e  a u f d ie  D if fe re n z  d e r
Grenzbelastungs- bzw. -Steuersätze von Spar
kasse und Arbeitnehmern zurückzuführen (60% zu 
durchschnittlich ca. 30% ), allerdings sind darüber 
hinaus die Effekte der Sozialversicherungspflicht 
in Abzug zu bringen und mögliche Steuerstun
dungseffekte hinzuzurechnen.

Für die Beurteilung dieses Vorschlags sind außer
dem beachtenswert:

□  Die stille Gesellschaft ist schon im § 10 (4) 
KWG grundsätzlich als haftendes Eigenkapital ver
ankert. Die Erfüllung dort aufgeführter und auch 
zusätzlicher Bedingungen (z. B. dauerhafte Über
lassung) ist durch entsprechende Rechtskonstruk
tion ohne weiteres möglich.

□  Die stille Gesellschaft ist rechtsformunabhän
gig und insoweit wettbewerbsneutral.

□  Das zusätzliche Eigenkapital erweitert die ge
schäftlichen und Erfolgserzielungsmöglichkeiten 
dar Sparkasse.

□  Aus der Sicht der Sparkasse ergibt sich auch 
die Chance, daß eigenkapitalwirksame Vermö
gensbildungsbestandteile künftige Steigerungen 
der sonstigen Personalkosten reduzieren.

□  Diesen positiven Effekten sind gegenüberzu
stellen:

die Betriebsausgaben für die Verzinsung der stil
len Beteiligung sowie die Belastungen durch Ver
waltungskosten und Gewerbesteuer der zwischen
geschalteten GmbH.

□  Die Gesamtheit der Erfolgswirkungen der Lö
sung b sind zu vergleichen mit der Bedienungs
freiheit der Rücklagen (Lösung a).

□  Ergänzende Beurteilungskriterien sind die ge- 
sellschafts-, sozial- und personalpolitischen 
Aspekte dieser betrieblichen Vermögensbildungs
konzeption sowie mögliche gesetzliche Änderun
gen (z. B. Aufnahme der stillen Gesellschaft in 
den Katalog der Anlageformen der Vermögensbil
dungsgesetze).

13) Vgl. Th. K u r z e , a. a. O., S. 205 ff.
14) Zu den E inzelheiten der Konstruktion vgl. Th. K u r z e ,  a. a. O., 
S. 157 ff. D ie Form der E in-Mann-GmbH wurde gewählt, um die 
S teuerfre ihe it der Sparkassenverbände nicht zu gefährden.
,5) Vgl. R. H o I d i j k , a. a. O., S. 216 ff.
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Insgesamt betrachtet handelt es sich bei dieser 
Form der stillen Gesellschaft um eine gangbare, 
allerdings von einer Gewinnerzielung als Basis 
abhängige Lösung. Der im Vergleich zur Rück
lagenbildung realisierbare Netto-Eigenkapitalzu- 
wachs wird insbesondere aufgrund zu zahlender 
Sozialversicherung nicht so erheblich sein, um 
allein für eine nachhaltige Lösung der Eigenkapi
talprobleme sorgen zu können.

Dotationskapital

Dotationskapital ist Eigenkapital öffentlich-recht
licher Kreditinstitute, das ihnen vom Gewährträ
ger zur Verfügung gestellt wird. Eine Anerken
nung von Dotationskapital als haftendes Eigen
kapital bei Sparkassen dürfte nicht auf Schwierig
keiten stoßen, da derartiges Kapital bei anderen 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten schon im 
§ 10 (5) KWG berücksichtigt ist.

Dotationskapital kann durch verschiedene Opera
tionen entstehen: Einmal ist die Bareinzahlung zu 
nennen. Bei der derzeitigen Finanzlage der Ge
währträger muß diese Form jedoch als wenig 
aussichtsreich bezeichnet werden, da sie nur in 
Ausnahmefällen realisierbar erscheint16). Schon 
eher praktikabel erscheint der Weg über Sach
einlagen und Forderungstransfer.

„Sacheinlagen der Gewährträger in Form von un
belasteten und nicht für Verwaltungszwecke ge- 
gebundenen Grundstücke und Gebäude“ 17) sind 
ebenso zur Schaffung von Dotationskapital ge
eignet wie die Umwandlung von Forderungen des 
Gewährträgers gegen die Sparkasse (Passiv
tausch) bzw. die Übertragung sonstiger Darie-

14) Vgl. insbesondere  Th. K u r z e . a . a . O . ,  S. 189 ff.
" )  Ebenda, S. 188 f.
1B) R. H o I d i j k , a .a .O ., S. 207.
,9) V g l. F. G r a s m a i e r :  Sparkassen d isku tie ren  Zufuhr neuen
E igenkap ita ls , in : H ande lsb la tt, 32. Jg. (1977), Nr. 63, S. 22.

hensforderungen des Gewährträgers ( =  Bilanzver
längerung bei der Sparkasse). Die Sparkasse hät
te zumindest die beim Gewährträger eintretenden 
Einnahmeausfälle zu kompensieren und ais Auf
wandsfaktor zu verbuchen. Darüber hinaus wen
det Hoidijk wohl m it Recht gegen die Realisier
barkeit dieses Vorschlags ein, daß die Wider
stände in der Verwaltung des Gewährträgers ins
besondere in den Fällen nahezu unüberwindlich 
sein werden, in denen Verwaltungsangehörige 
„von Empfängern interner Arbeitgeberdarlehen
p ra k tis c h  z u  S p a r k a s s e n s c h u ld n e rn  w ü r d e n “ 18).

Eigenkapital durch Kreditaufnahmen

Die Finanzierung des Dotationskapitals könnte in 
einfacher Weise durch ein zweckgebundenes 
langfristiges Kommunaldarlehen der Sparkasse 
an ihren Gewährträger e rfo lgen19). Dieser Vor
schlag wird vermutlich insbesondere dann keine 
Zustimmung der Bankenaufsicht finden, wenn die 
Zins- und Tilgungslast für den Kredit von der 
Sparkasse selbst zu tragen is t20). Diese Hemm
nisse sind aber durch eine Unverzinslichkeit des 
Kredits sowie unbefristete und damit tilgungsfreie 
Überlassung des Darlehens behebbar.

Eine grundsätzliche Nichtanerkennung von Spar- 
kassen-Dotationskapitai aus Kreditaufnahmen 
wäre auch unter Wettbewerbsaspekten nicht ganz 
verständlich. Die Finanzierung des Aktienkaufs 
der Aktionäre von Aktienbanken bzw. der Ge
schäftsguthaben von Genossen durch einen Kre
dit der eigenen Bank kann nicht verhindert wer
den. Im Gegensatz hierzu werden allerdings bei 
Bank-Personalgesellschaften aus Gläubigerschutz
gründen entsprechende Korrekturen am anzurech-

2°) Vgl. d ie  Darlegungen von Th. K u r z e ,  a .a .O ., S. 194. Eine 
„T ilgung  des K redits aus den zukünftigen Gewinnen des K red it
institu tes . . . w irk t sich . . . (ungünstig) auf d ie  zukünftige  Selbst
finanzierungskraft e ine r Sparkasse aus“ . (O. F i s c h e r :  Die 
E igenkapita lausstattung der bundesdeutschen Sparkassen, in: 
österre ich isches Bank-Archiv, 26. Jg. (1978), S. 18).

SOFT
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nenden Eigenkapital vorgenommen. Im fehlenden 
Gläubigerschutz kann bei kommunalen Sparkas
sen aber nicht eine ausreichende Begründung für 
eine Ablehnung liegen, denn keine Haftung ist 
besser (und billiger) als die (unbegrenzte) Ge
währträgerhaftung.

Insofern erübrigen sich — wenn von den Groß
kredit-Grenzen des § 13 KWG abgesehen wird — 
etwaige „Umweg-Varianten“ , z. B. indem nicht die 
das Dotationskapital erhaltende Sparkasse, son
dern ein oder mehrere andere öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute den Kredit an den Gewährträger 
geben bzw. die Finanzierung über Schuldver
schreibungsemissionen vorgenommen wird. Letzt
lich gibt es für Kreditinstitute immer Wege, Kre
dite zu schöpfen und sich in Form von Fremd- 
und/oder Eigenkapital wieder zufließen zu lassen. 
Alle oft nur scheinbar besseren und akzeptableren 
„Umweg-Lösungen“ führen durch mehr Stationen 
zu höheren Aufwendungen, damit ceteris paribus 
zu einer Verringerung der Selbstfinanzierungskraft 
und verursachen somit zumindest teilweise auch 
eine Beeinträchtigung des durch die Eigenkapital 
benötigende Sparkasse verfolgten Zweckes.

Kapitalisierung der Gewährträgerhaftung

Wenn die Kreditfinanzierung des Dotationskapi
tals bei der gewährträgereigenen Sparkasse unter 
Kosten- und Selbstfinanzierungsaspekten als gün
stiger und die Gewährträgerhaftung für die Haf- 
tungsqualität als maßgebend angesehen wird, 
kann eine derartige Operation auch als Kapitali
sierung der Gewährträgerhaftung angesehen wer
den, d. h. es werden vorhandene Haftungsverhält
nisse durch Buchung offengelegt und in der Bi
lanz als Eigenkapital ausgewiesen. Diese Kapitali
sierung könnte gleichzeitig den Vorschlag einer 
Anrechnung der Gewährträgerhaftung analog zum 
Haftsummenzuschlag der Genossenschaftsbanken 
ersetzen.

Eine derartige Kapitalisierung durch Buchungs
vorgang erfüllt zweifellos nicht das von der Stu
dienkommission „Grundsatzfragen“ verlangte Kri
terium der Einzahlung. Dieses Kriterium ist aber 
weder praktikabel, da leicht umgehbar (s. obige 
„Umweg-Kredite“ , Umbuchung von Sichtguthaben 
bzw. Inanspruchnahme von Kreditlinien beim 
Erwerb von Bankaktien durch Aktionäre usw.), 
noch besonders wichtig. Die auf die Zahlung be
zugnehmenden, unmittelbaren Liquiditätsfunktio
nen des Eigenkapitals sind volumenmäßig (zu) un
bedeutend. Der dauerhafte Zugang zu liquiden

” )  F. G r a s m a i e r ,  „K e ine  M ünchhausenm anier'', in : Ze itsch rift 
für das gesamte Kreditwesen, 29. Jg. (1976), S. 997; vg l. auch O. 
F i s c h e r :  K reditausfä lle  und E lgenkapita lvorsorge der Banken, 
in : J. S ü c h t i g  (Hrsg.): Der Bankbetrieb zwischen Theorie  und 
Praxis, Festschrift fü r K. F. Ha g e n m ü I I e r (60. Geb.), W ies
baden 1977, S. 162.

Mitteln ist einerseits in viel höherem Maße vom 
Vertrauen der Kunden und damit vor allem von 
der Gewährträgerhaftung, andererseits von der 
Einhaltung aufsichtsrechtlicher Normen (z. B. der 
Grundsätze) abhängig. Letzteres wird aber durch 
jede Art von zugeführtem Dotationskapital er
leichtert.

Eine Kapitalisierung der Gewährträgerhaftung ist 
darüber hinaus geeignet, die kommunale Bindung 
und Verantwortlichkeit zu stärken. Der Gewähr
träger muß und kann selbst entscheiden, in wel
chem Umfang er bereit ist, diese Kapitalisierung 
und damit eine Erweiterung der Geschäfts- sowie 
unter Umständen der Gewinnerzielungsmöglich
keiten vorzunehmen. Dabei muß der Gewährträ
ger beachten, daß auch höhere Risiken mit erwei
terten Geschäftsmöglichkeiten übernommen wer
den, insbesondere wenn bei der Eigenkapitalbe
schaffung nach „Münchhausen-Manier“ 21) nicht 
genügend verantwortungsbewußt vorgegangen 
wird.

Eine Ergänzung der kommunalen Verantwortung 
durch Zustimmungsnotwendigkeiten von seiten 
der Sparkassenaufsicht und des Sparkassenver
bandes22) sowie die Kontrolle durch Bundesbank 
und Bankenaufsicht sollten Gewähr genug dafür 
bieten, daß unvertretbare Risiken und eine miß
bräuchliche Ausnutzung einer „Kapitalisierung der 
Gewährträgerhaftung“ verhindert werden.

Zur Lösung der Eigenkapitalprobleme stehen ge
nügend Wege unterschiedlichen Wirkungs- und 
Schwierigkeitsgrades zur Verfügung. Am einfach
sten könnte die Kapitalisierung der Gewährträger
haftung vollzogen werden23). Unter Wettbewerbs
aspekten könnte jeder Weg zu mehr Dotations
kapital oder auch zu anderem außenfinanziertem 
Eigenkapital als eine Beseitigung von Nachteilen 
gegenüber anderen Gruppen von Universalkredit
instituten aufgefaßt werden, die allesamt schon 
Außenfinanzierungsmöglichkeiten besitzen.

Werden die Eigenkapitalprobleme der Sparkassen 
nicht gelöst, könnte sich aus Grundsatz I lang
fristig auch eine andere Konsequenz ergeben: 
Schwächung der Wettbewerbsmöglichkeiten ins
besondere bei kurz- und mittelfristigen Krediten 
und Rückkehr zum traditionellen Geschäft24). Ob 
dies — außer aus der Sicht der Konkurrenten — 
wünschenswert ist, muß sehr bezweifelt werden.

,2) Es wäre denkbar, daß ein K rite rienka ta log  fü r derartige  Zustim 
mungen erarbe ite t w ird . H ierbei könnten z. B. Rücklagenvolmen 
der Sparkassen und S teuerkraft des Gewährträgers (vg!. G. 
G r u n w a l d ,  S. J o k l :  W ettbewerb und E igenkapita ! in der 
deutschen Kreditw irtschaft, Berlin  1978, S. 165 f.) Berücksichtigung 
finden.
23) Im übrigen könnte der Weg e ine r K ap ita lis ie rung  zusätzlich 
vorhandener ins titu ts -in d iv id u e lle r H aftungspotentia le  in A na log ie  
auch den Genossenschaftsbanken im Umfang des Haftsummenzu
schlags z u g e b illig t werden. Durch E inbeziehung so lcher K ap ita li- 
s ie r jn g e n  würden d ie  H aftungsverhältn isse durch E igentüm er und 
Gewährträger insgesam t b ila n z ie ll stä rker o ffengeleg t werden.
!4) Vgl. Fußnote 7.
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